
Anlage 2:   Verhaltenskodex und Selbstverpflichtung 

 

 

Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt in allen seinen Arbeitsfeldern, 

speziell in der Arbeit mit Kindern & Jugendlichen 

 

 

Verhaltenskodex für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Ver-

hinderung von Gewalt an Kindern und Jugendlichen 

 

Die kirchliche Arbeit lebt durch Beziehungen von Menschen untereinander und mit Gott. Ver-

trauen soll tragfähig werden und bleiben. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entsteht 

eine persönliche Nähe und Gemeinschaft, in der die Lebensfreude bestimmend ist. Dieses 

Vertrauen darf nicht zum Schaden von Kindern und Jugendlichen ausgenutzt werden. 

 

Der Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt legt deshalb folgende Verhaltensregeln fest:  

 

1. Unsere Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und innerhalb des Teams ist von Respekt, Wert-

schätzung und Vertrauen geprägt. Wir achten die Persönlichkeit und die Würde von 

Kindern und Jugendlichen. 

 

2. In unserer Rolle und Funktion als Mitarbeitende haben wir eine besondere Vertrauens- und 

Autoritätsstellung, mit der wir jederzeit verantwortlich umgehen. 

 

3. Wir gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle Grenzen der 

Kinder und Jugendlichen werden von uns respektiert. Das bezieht sich insbesondere auf 

die Intimsphäre und die persönliche Schamgrenze von Kindern und Jugendlichen. 

 

4. Wir wollen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen. Wir wollen ihnen in 

unseren Angeboten Möglichkeiten bieten, Selbstbewusstsein, die Fähigkeit zur Selbst-

bestimmung und eine geschlechtsspezifische Identität zu entwickeln. Wir beziehen aktiv 

Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges, rassistisches und sexistisches Verhalten. 

Dies gilt sowohl für körperliche Gewalt (z. B. Körperverletzung, sexueller Missbrauch) als 

auch für verbale Gewalt (z. B. abfällige Bemerkungen, Nötigung, Erpressung) sowie für 

seelische Gewalt (z. B. Mobbing, Ausgrenzung). 

 

5. Wir wollen jegliche Art von Gewalt bewusst wahrnehmen. Wir tolerieren keine Gewalt. Wir 

benennen sie und handeln zum Wohl der Kinder und Jugendlichen. 

 

6. Benötigt ein Kind oder Jugendlicher Hilfe, suchen wir als Mitarbeitende das Gespräch mit 

der uns benannten hauptberuflichen Mitarbeiterin oder dem uns benannten haupt-

beruflichen Mitarbeiter unseres Trägers. Die Vorgehensweisen und unsere Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner sind uns bekannt. 

 

7. Wir wissen, dass diese Verhaltensregeln für alle Mitarbeitenden in der Evangelischen 

Kirche in Mitteldeutschland gelten. 

 

 

 

 



Selbstverpflichtungserklärung  

 
__________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
Gegenüber dem Träger _______________________________________________________ 

 

Die Arbeit des oben genannten Trägers, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutz-

befohlenen, geschieht im Auftrag und Angesicht Gottes.  

  

Unsere Arbeit mit allen Menschen, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutz-

befohlenen, ist getragen von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Wir achten die Persönlichkeit 

und Würde aller Schutzbefohlenen, gehen verantwortlich mit ihnen um und respektieren individuelle 

Grenzen. Wir handeln nach dem Gewaltschutzkonzept und dem dazugehörigen Verhaltenskodex des 

oben genannten Trägers. 

 
Dies anerkennend wird die folgende Selbstverpflichtungserklärung abgegeben: 
 
1. Ich verpflichte mich dazu beizutragen, ein sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld für 

Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene zu erhalten und/oder zu schaffen.  
 
2. Ich verpflichte mich, alles zu tun, damit sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung und andere Formen 

der Gewalt verhindert werden.  
 
3. Ich verpflichte mich, die individuellen Grenzen aller Menschen zu respektieren und die Intimsphäre 

sowie die persönliche Schamgrenze zu achten.  
 
4. Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion, auch in Bezug auf Rausch-

mittel und sexuelle Kontakte, als Mitarbeiter und Mitarbeiterin bewusst und missbrauche meine 

Rolle im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen nicht und beachte das 

Abstandsgebot. 

 
5. Ich nehme alle Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlenen bewusst wahr und achte dabei 

auch auf mögliche Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt. Ich achte auf Grenzüber-

schreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende. In Zweifelsfällen hole ich mir Hilfe bei der 

Vertrauensperson des Kirchenkreises.  

 

6. Bei jeder Vermutung werde ich entsprechend dem Interventionsplan des Schutzkonzeptes meines 

Trägers vorgehen. Jeden Fall mit begründetem Verdacht melde ich bei der landeskirchlichen 

Meldestelle.  

 
7. Ich verpflichte mich, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber der Presse und in sozialen 

Netzwerken keine Informationen, Mutmaßungen und persönlichen Einschätzungen weiterzu-

geben.  
 
8. Falls ich im Laufe meiner Tätigkeit Kenntnis von Ermittlungen wegen einer Straftat bezüglich 

sexualisierter Gewalt gegen mich erlange, informiere ich hierüber die mir vorgesetzte Person.  
 
 
_________________________________                     __________________________________________ 
Ort, Datum                                                                               Unterschrift 


